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1. Abschnitt: Allgemeines

§1
Inhalt und Anwendungsbereich

(1) Die Prufungsordnung gilt fur den weiterbildenden Masterstudiengang ,,Real Estate
Law" an der Westfalischen Wilhelms-Universitat Minster (WWU).

(2) Die Prufungsordnung regelt Inhalt, Aufbau und Prifungen dieses Masterstudien-
gangs.

§2
Ziel des Studiengangs

(1) Der Studiengang ,Real Estate Law" ist ein weiterbildendes Studium im Sinne des
8§ 62 HG NRW. Er wird vom Fachbereich Rechtswissenschaften angeboten.

(2) Der Studiengang verfolgt das Ziel, Absolventinnen und Absolventen vertiefte
Kenntnisse auf dem Gebiet des Immobilienwirtschaftsrechts zu vermitteln. Die Lehr-
veranstaltungen sollen wissenschatftlich und zugleich praxisorientiert gestaltet wer-
den. Dieses Veranstaltungsangebot soll die Absolventinnen und Absolventen fir eine
hochqualifizierte Tatigkeit in einem rechtsberatenden Beruf auf immobilienwirtschaft-
lichem Gebiet beféahigen.

§3
Dauer und Aufbau des Studiengangs

(1) Die Regelstudienzeit im Studiengang ,Real Estate Law" einschlief3lich der Zeiten
fur die Anfertigung der Masterarbeit sowie fur die Ablegung der Prifungen umfasst
vier Semester. Geht eine Teilnehmerin in Mutterschutzzeit oder beansprucht ein/e
Teilnehmer/in Elternzeit, so werden alle in dieser Prifungsordnung genannten Fris-
ten und Termine um die flir Mutterschutz und Elternzeit gesetzlich vorgesehene
Dauer hinausgeschoben.

(2) Weder Studienzeiten noch Studien- und Prufungsleistungen, die ein/e Teilneh-
mer/in zuvor in einem rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studium erbracht
hat, kénnen im Rahmen des Studiengangs angerechnet werden.

(3) Die Studiendauer soll insgesamt vier Jahre nicht Gberschreiten.
(4) Der Studiengang beginnt jahrlich zum Sommersemester.

(5) Das Studium wird in Form von fiinfzehn Blockveranstaltungen durchgefiihrt, die
insgesamt 382 Unterrichtsstunden umfassen. Diese sind nach Mal3gabe des Stu-
dienverlaufsplans zu acht Modulen zusammengefasst. Jedes Modul wird mit einer
Prifung gemal3 88 10 ff. dieser Prifungsordnung abgeschlossen.

(6) Die Arbeitsbelastung ist ausgelegt fur Studierende, die das Studium berufsbe-
gleitend absolvieren.

(7) Der Studienaufwand wird durch das European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS) kontingentiert. Die Vergabe von ECTS-Punkten ist an den Nachweis
von Leistungen geknipft, der durch die Prifungen und die Abschlussarbeit zu fiihren
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ist. Insgesamt erreichen die Studierenden im Rahmen des Studienprogramms 60
ECTS-Punkte.

(8) Der Ablauf des Studiums ergibt sich aus dem Studienverlaufsplan, der dieser
Prifungsordnung als Empfehlung fur einen sachgerechten Ablauf des Studiums bei-
gefugt ist. Der Studienverlaufsplan stellt einen zeitlich und inhaltlich zweckmafigen
Aufbau des Studiums dar. Er ermdglicht ein ordnungsgemafes Studium innerhalb
der vorgesehenen Studienzeiten. Dazu macht er detaillierte Angaben Uber die Lehr-
veranstaltungen und uber die zeitliche Organisation des Studiums. Der Studienver-
laufsplan muss nicht zwingend eingehalten werden.

(9) Alle Lehrveranstaltungen sind darauf ausgerichtet, dass die vermittelten Kennt-
nisse und Fahigkeiten durch das Selbststudium der Studierenden anhand der in den
einzelnen Blockveranstaltungen bekannt gegebenen Literatur erweitert und vertieft
werden. Neben den 382 Unterrichtsstunden erarbeiten die Studierenden auf der
Grundlage von Lehrmaterialien selbst die weiteren Studieninhalte.

§4
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zum Weiterbildungsstudiengang ,Real Estate Law" kann zugelassen werden, wer

1. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer einschlagigen fachgebun-
denen Hochschulreife oder einer durch Rechtsvorschrift oder von der zustan-
digen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannten Hochschulzugangsbe-
rechtigung besitzt,

2. einen rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang an einer deut-
schen Hochschule mit einem Staatsexamen, einer Diplom-, Master- oder Ba-
chelorprifung erfolgreich abgeschlossen und im Rahmen dieses Studien-
gangs 240 ECTS-Punkte erworben hat, wobei bis zu 60 ECTS-Punkte unter
den in 8 5 angefiuihrten Voraussetzungen aufgrund beruflicher Qualifikations-
leistungen angerechnet werden kénnen, und

3. Uber einschlagige Berufserfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr
verfugt.

(2) Bewerber/innen ohne juristisches Staatsexamen missen ihr Erststudium min-
destens mit der Note ,gut® und mindestens mit der ECTS-Note ,B“ abgeschlossen
haben bzw. zu den besten 35 % der Absolventinnen/Absolventen (grading table)
zahlen. Der Zulassungs- und Prifungsausschuss kann Ausnahmen zulassen.

(3) Den Hochschulabschlissen gemal Abs. 1 Nr. 2 stehen vergleichbare Abschlisse
an einer auslandischen Hochschule gleich. Bei der Feststellung der Vergleichbarkeit
sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebil-
ligten Aquivalenzvereinbarungen zu beachten.

(4) Bewerber/innen, die ihre Studienqualifikation im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 oder 2
nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, missen nachweisen,
dass sie die deutsche Sprache in Wort und Schrift hinreichend beherrschen (8 49
Abs. 12 HG NRW). Weitere Einzelheiten regelt die Ordnung fur die Deutsche
Sprachprifung fur den Hochschulzugang auslandischer Studienbewerber/innen an
der Westfalischen Wilhelms-Universitat Munster (DSH 2).

(5) Die Voraussetzungen gemafR Abs. 1 bis 4 werden durch Vorlage der entspre-
chenden Zeugnisse und Bescheinigungen nachgewiesen.
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(6) Uber die Zulassung sowie die Auswahl der Bewerber/innen entscheidet der Zu-
lassungs- und Prufungsausschuss im Sinne des § 8 dieser Ordnung. Die weiteren
Einzelheiten regelt eine gesonderte Zulassungsordnung, die Bestandteil dieser Pri-
fungsordnung ist.

§5
Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen

Der Zulassungs- und Prifungsausschuss kann fir Qualifikationsleistungen, die von
einem/einer Bewerber/in in seiner/ihrer vorangehenden beruflichen Praxis erbracht
worden sind, bis zu 60 ECTS-Punkte auf die in 8§ 4 Abs. 1 Nr. 2 geforderten 240
ECTS-Punkte anrechnen. Diese Qualifikationsleistungen missen mit den Lernzielen
des Studiengangs in Zusammenhang stehen und sind schriftlich nachzuweisen. Die
Anrechnungsvoraussetzungen sind in jedem Einzelfall individuell festzustellen; eine
pauschale Anrechnung von Berufserfahrung findet nicht statt.

§6
Hochschulgrad

Nach erfolgreicher Absolvierung des Studiengangs verleiht die Rechtswissenschaftli-
che Fakultat nach 8 66 Abs. 1 HG NRW den staatlich anerkannten Hochschulgrad
eines ,Master of Laws", abgekurzt ,LL.M.".

87
Voraussetzungen fur das Bestehen der Masterprifung

Die acht Klausuren missen ebenso wie die Masterarbeit mindestens mit der Note
L[fte* (4,0) bewertet worden sein. Dartber hinaus muss der/die Studierende an min-
destens 287 der 382 Unterrichtsstunden (75 %) teilgenommen haben.

§8
Zulassungs- und Prifungsausschuss

(1) Fur die Organisation des Studiengangs und der Prifungen sowie die durch diese
Prufungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Rechtswissenschaftliche Fa-
kultat einen Zulassungs- und Prufungsausschuss, der sich aus vier an der Westfali-
schen Wilhelms-Universitat Minster tatigen Hochschullehrern/Hochschullehrerinnen
zusammensetzt. Der Vorsitzende des Executive Boards kann an den Sitzungen des
Ausschusses beratend teilnehmen.

(2) Die Mitglieder des Zulassungs- und Prufungsausschusses werden vom Fachbe-
reichsrat Rechtswissenschaften fur die Dauer von drei Jahren gewahlt. Wiederwahl
ist zulassig. Der Ausschuss wahlt seine/n Vorsitzende/n und den/die Stellvertreter/in.

(3) Dem Zulassungs- und Priufungsausschuss obliegen die ihm in dieser Ordnung
zugewiesenen Aufgaben.

(4) Die Sitzungen des Zulassungs- und Prufungsausschusses sind nicht 6ffentlich.

(5) Der Zulassungs- und Priufungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prufungsordnung eingehalten werden. Er ist insbesondere zustéandig fur die Ent-
scheidung Uber eingelegte Widersprtiche. Der Ausschuss kann die Erledigung seiner
Aufgaben auf die/den Vorsitzende/n ubertragen.
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(6) Der Zulassungs- und Prufungsausschuss ist Behdrde im Sinne des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen.

89
Executive Board

(1) Das Executive Board ist ein Gremium mit beratender Funktion, das sich aus dem
Akademischen Leiter sowie weiteren Professoren/Professorinnen und Prakti-
kern/Praktikerinnen zusammensetzt. Es besteht die Moglichkeit, einen Studierenden
in das Executive Board mit aufzunehmen. Die Mitglieder des Executive Boards wer-
den von dem/der akademischen Leiter/in des Studiengangs ernannt. Das Executive
Board ist fur die Errichtung des Studiengangs zustandig, Uberwacht dessen Qualitat
und passt die Studieninhalte an die aktuellen Entwicklungen und Bedurfnisse des
Marktes an.

(2) Insbesondere fallen folgende Punkte in die Zustéandigkeit des Executive Boards:

die Akkreditierung des Studiengangs

die Pflege des Modulhandbuchs

die Prufung der Inhalte des Studiengangs

die Beratung des akademischen Leiters bei der Auswahl der Dozenten/ Do-
zentinnen des Studiengangs.

(3) Das Executive Board wahlt eine/n Vorsitzende/n. Es kann die Erledigung seiner
Aufgaben auf die/den Vorsitzende/n tbertragen.

2. Abschnitt: Prufungen

§ 10
Priufungen

Die Prufungen des Studiengangs gliedern sich in studienbegleitende Modulprifun-
gen und eine das Studium abschliel3ende Masterarbeit (Masterthesis).

§11
Ziel, Umfang und Form der Modulprifungen

(1) Jedes der acht Module (8 3 Abs. 5) wird mit einer schriftlichen Abschlusspriifung
in Gestalt einer Klausur im Umfang von jeweils drei Zeitstunden abgeschlossen. In-
halt jeder dieser Modulprifungen sind die in den Blockveranstaltungen behandelten
sowie die in Heimarbeit erarbeiteten Studieninhalte.

(2) In den Modulprifungen soll festgestellt werden, ob die Prufungskandidatinnen
und -kandidaten die erforderlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten im Be-
reich des wissenschaftlichen und praktischen Umgangs mit der Vielfalt der méglichen
Falle auf dem Gebiet des Immobilienwirtschaftsrechts besitzen. Der/die Prifungs-
kandidat/in soll nachweisen, dass er/sie in den einzelnen Modulen tber die fur die
Berufspraxis erforderlichen Sachkenntnisse verfugt, die Zusammenhénge der einzel-
nen Lernbereiche des Studiengebietes uberblickt und die Fahigkeit besitzt, wissen-
schaftliche Methoden und praktische Erfahrungen zur Problemlosung selbststandig
anzuwenden. In den schriftichen Abschlussprifungen soll der/die Priafungskandi-
dat/in zudem nachweisen, dass er/sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfs-
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mitteln Themeninhalte des vorangegangenen Moduls einschlief3lich der in Heimarbeit
selbst erarbeiteten Studieninhalte beherrscht.

(3) Macht ein/e Prufungskandidat/in durch arztliches Zeugnis glaubhaft, dass er/sie
wegen langer andauernder oder standiger korperlicher Behinderung nicht in der Lage
ist, die Prifung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so hat
der/die Vorsitzende des Prufungsausschusses die Bearbeitungszeit zu verlangern
oder dem Kandidaten/der Kandidatin zu gestatten, gleichwertige Prifungsleistungen
in einer anderen Form zu erbringen.

(4) Die Prufungsanforderungen sind am Inhalt der Lehrveranstaltungen zu orientie-
ren, die aufgrund des Studienverlaufsplans fir das betreffende Fach vorgesehen
sind.

812
Prifer/innen

(1) Der Zulassungs- und Prufungsausschuss bestellt die Prufer/innen.
(2) Die Prufer/innen sind in ihrer Prufungstatigkeit unabhangig.

(3) Prifer/innen sind Professoren/Professorinnen und wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen, die im Regelfall im Studiengang mitgewirkt haben. Dozenten und Dozen-
tinnen aus der Praxis kbnnen Prifer/innen sein, wenn sie ein rechtswissenschatftli-
ches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium an einer Hochschule erfolgreich mit
zumindest einem Staatsexamen, einer Diplom- oder einer Masterprifung abge-
schlossen haben.

8§13
Bewertung von Prifungsleistungen

(1) Die einzelnen Prifungsleistungen werden von nach 8 12 dieser Prifungsordnung
zu bestellenden Prufern/Pruferinnen bewertet.

(2) Fur die Bewertung der Klausuren sind folgende Noten zu verwenden:

1,0 = summa cum laude
2,0 = magna cum laude

eine hervorragende Leistung

eine Leistung, die erheblich tGber den durchschnittli-
chen Anforderungen liegt

eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen

3,0 = cum laude

entspricht

4,0 = rite =  eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anfor-
derungen genugt

5,0 = non rite = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den

Anforderungen nicht mehr genigt

(3) Zur differenzierten Bewertung von Priufungsleistungen im Sinne des Abs. 2 kon-
nen durch Erhéhung oder Absenkung der einzelnen Noten um 0,3 Zwischenwerte
gebildet werden; die Noten 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(4) Eine Prifungsleistung ist bestanden, wenn sie von den Prifern/Priferinnen mit
mindestens ,rite” (4,0) bewertet worden ist.



(5) Mit dem Bestehen der Prifung erwirbt der Prufling die dem jeweiligen Modul zu-
geordneten ECTS-Punkte.

814
Masterarbeit

(1) Die schriftliche Masterarbeit soll zeigen, dass der/die Prifungskandidat/in in der
Lage ist, ein rechtswissenschaftliches Problem aus dem Bereich ,Real Estate Law" in
vorgegebener Zeit selbststandig zu bearbeiten.

(2) Die Masterarbeit wird von zwei Prifern/Priferinnen bewertet. Einer/Eine der Pri-
fer/innen ist zugleich Betreuer/in der Masterarbeit.

(3) Das Thema der Masterarbeit und der/die Betreuer/in werden von dem/der Vorsit-
zenden des Prufungsausschusses zugeteilt. Die Bearbeitungszeit betragt vier Mo-
nate.

(4) Hinsichtlich der Bewertung der Masterarbeit gilt § 13 Abs. 2 bis 5 der Prufungs-
ordnung entsprechend mit der Mal3gabe, dass bei einer Notendivergenz der Mittel-
wert gebildet wird.

§15
Wiederholung von Prifungsleistungen

(1) Prufungen, die mindestens mit ,rite* (4,0) bewertet worden sind, kénnen nicht
wiederholt werden.

(2) Erstmals nicht bestandene schriftiche Prifungen kénnen zweimal wiederholt
werden. Wird eine Priafungsleistung auch im zweiten Wiederholungsfall nicht mit
mindestens ,rite* (4,0) bewertet, ist die Masterprifung endgltig nicht bestanden.
Wiederholungsprifungen, bei deren endgiltigem Nichtbestehen keine weitere Wie-
derholungsmaglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prifern/Priferinnen
im Sinne des § 12 dieser Ordnung zu bewerten.

§16
Versaumnis, Rucktritt, Ordnungsverstol

(1) Eine Prufungsleistung gilt als mit ,non rite* (5,0) bewertet, wenn der/die Prifungs-
kandidat/in zu einem Prifungstermin ohne triftigen Grund nicht erscheint. Uber die
Anerkennung eines triftigen Grundes entscheidet der Zulassungs- und Prifungsaus-
schuss. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prufungsleistung nicht innerhalb der
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Wenn der/die Kandidat/in nach Beginn der Prifung von ihr zuricktritt, gilt die
Prufung als nicht bestanden.

(3) Die fur das Versdaumnis geltend gemachten Grinde missen dem Zulassungs-
und Prifungsausschuss unverziglich (spatestens 2 Wochen nach dem jeweiligen
Prufungstermin) schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit
ist dem Zulassungs- und Prifungsausschuss ein arztliches Attest vorzulegen. Der
Zulassungs- und Prufungsausschuss kann bei Krankheit die Vorlage eines Attests
eines/einer vom Zulassungs- und Priifungsausschuss benannten Arztes/Arztin ver-
langen. Erkennt der Zulassungs- und Prifungsausschuss die Grinde an, wird dies
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dem Prifungskandidaten/der Prufungskandidatin mitgeteilt und ein neuer Termin
festgesetzt.

(4) Versucht der/die Kandidat/in das Ergebnis einer Prufungsleistung durch Tau-
schung oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die
betreffende Prufungsleistung als mit ,non rite* (5,0) bewertet. Die Feststellung wird
von den jeweilig prifenden oder Aufsicht filhrenden Personen getroffen und akten-
kundig gemacht. Im Wiederholungsfall kann der Zulassungs- und Prifungsaus-
schuss die gesamte Masterprifung als fur nicht bestanden erklaren.

(5) Wer den ordnungsgemal3en Ablauf einer Prifung stort, kann durch die jeweils
prufenden oder Aufsicht fihrenden Personen — in der Regel nach Abmahnung — von
der Fortsetzung der Priufungsleistung ausgeschlossen werden. Die betreffende Pri-
fungsaufgabe gilt in diesem Fall als mit ,non rite* (5,0) bewertet. In schwerwiegenden
Fallen kann der Zulassungs- und Prifungsausschuss die gesamte Prufung fur nicht
bestanden erklaren. Die Griinde fur den Ausschluss sind aktenkundig zu machen.

§ 17
Gesamtnote

(1) Aus den einzelnen Leistungen der Prifungen und der Masterarbeit wird eine Ge-
samtnote gebildet. In diese Gesamtnote gehen die acht Abschlussklausuren mit ins-
gesamt 70 vom Hundert und das Ergebnis der Masterarbeit mit 30 vom Hundert ein.

(2) Die Gesamtnote errechnet sich daher nach folgendem Verfahren:

1. Das arithmetische Mittel der acht Klausuren wird errechnet.

2. Der errechnete Wert wird mit dem Faktor 0,7 multipliziert.

3. Die Note der Masterarbeit wird mit dem Faktor 0,3 multipliziert.

4. Die errechneten Werte fir die Klausuren und die Masterarbeit werden addiert
und der ermittelte Wert nach der ersten Dezimalstelle hinter dem Komma
ohne vorherige Rundung abgeschnitten.

5. Das nunmehr ermittelte Ergebnis ergibt folgende Noten:

bis 1,5 summa cum laude
16-25 magna cum laude
26-35 cum laude
3,6-4,0 rite

(3) Zusatzlich zur Gesamtnote gemalRl Abs. 2 wird eine relative Note ausgewiesen.
Diese gibt die Position der individuellen Abschlussnote des/der Studierenden inner-
halb des Studiengangs in Form eines Rankings an und soll helfen, die Vergleichbar-
keit von Prufungsleistungen im internationalen Kontext zu erhéhen. Die relative Note
wird in Anlehnung an den im ECTS Users” Guide vorgeschlagenen ,grading table*
ausgewiesen und bildet die Notenverteilung innerhalb des Studiengangs ab.

(4) Uber eine nicht bestandene Priifung erteilt der Zulassungs- und Priufungsaus-

schuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen ist.
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§18
Ungiltigkeit der Prifung

(1) Tauscht der Prufling bei einer Prifung und wird das erst nach Erhalt des Pru-
fungszeugnisses bekannt, so kann der Zulassungs- und Prifungsausschuss nach-
traglich die Prifung ganz oder teilweise fir nicht bestanden erklaren.

(2) Dem/Der Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur AuRerung zu
geben.

(3) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen.
Eine Entscheidung nach Abs. 1 ist nach einer Frist von funf Jahren ab dem Datum
des Prufungszeugnisses ausgeschlossen.

8§19
Abschlusszeugnis, Urkunde und Diploma Supplement

(1) Uber die aus den einzelnen Modulpriifungen und der Masterarbeit bestehende
Gesamtnote wird ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis ist von dem/der Vorsitzenden
des Zulassungs- und Prifungsausschusses zu unterschreiben.

(2) Nach erfolgreicher Masterpriifung erhélt der/die Absolvent/in eine Urkunde, mit
der die Rechtswissenschaftliche Fakultat den Hochschulgrad nach § 6 der Prifungs-
ordnung verleiht. Die Aushandigung der Urkunde berechtigt den/die Empfanger/in
zur Fiahrung des genannten Hochschulgrades. Die Urkunde wird gesiegelt und von
dem/der Dekan/in der Rechtswissenschaftlichen Fakultat unterzeichnet.

(3) Mit der Urkunde erhalten die Absolventen/Absolventinnen ein Diploma Supple-
ment. Dieses wird nach Mal3gabe der von der Hochschulrektorenkonferenz heraus-
gegebenen Empfehlungen erstellt.

§ 20
Einsicht in die Prifungsunterlagen

(1) Dem Kandidaten/der Kandidatin wird Einsicht in seine/ihre schriftlichen Pru-
fungsleistungen gewahrt. Das Recht auf Einsichtnahme bestimmt sich nach den Re-
gelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW.

(2) Einsicht in die Prifungsakten muss binnen eines Monats nach Aushandigung des
Masterzeugnisses bzw. der beglaubigten Abschrift des Abschlusszeugnisses ge-
nommen werden. Die Einsichtnahme erfolgt in den Buroraumen der JurGrad gGmbH
wahrend der Geschaftszeiten. Der Zeitpunkt der Einsichthahme wird dokumentiert.
Eine etwaige Remonstration muss binnen zwei Wochen nach Einsichtnahme in die
Prufungsakten eingegangen sein.
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3. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§21
Aberkennung des akademischen Grades

(1) Der akademische Grad kann aberkannt werden, wenn sich nachtraglich heraus-
stellt, dass er durch Tauschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraus-
setzungen fur die Verleihung irrtimlich als gegeben angesehen worden sind. Eine
Aberkennung des akademischen Grades nach Ablauf einer Frist von funf Jahren ab
dem Datum des Prifungszeugnisses ist ausgeschlossen.

(2) Uber die Aberkennung entscheidet der Zulassungs- und Priifungsausschuss.

822
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach Veroffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Westfalischen Wilhelms-Universitét in Kraft. Sie findet erstmals Anwen-
dung fur alle Studierenden, die ab dem Sommersemester 2011 mit dem Studium be-
ginnen.
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ANHANG
STUDIENVERLAUFSPLAN

Der Weiterbildungsstudiengang ,Real Estate Law" hat einen Umfang von 382 Unter-
richtsstunden (US) verteilt auf drei Semester. In finfzehn Blockveranstaltungen wer-
den insgesamt acht Pflichtmodule behandelt. Im vierten Semester wird die Masterar-
beit geschrieben.

Grundlagenveranstaltungen, Bau- und Architekten-
recht, Offentliches Baurecht

Maklerrecht und Vermietung

Geschaftsmodell des Projektentwicklers, Okonomi-
sche Grundzige der Immobilienfinanzierung, Darle-
hensvertrage und Internationale Rechnungslegung

Immobilien- und Unternehmensbewertung, Eigenka-
pitalunterlegung von Immobilienfinanzierungen,
Securitisation

Strukturierte Immobilienfinanzierung und
Non-Performing Loans

Strukturierung der Transaktion und Asset Deal

Share Deal und Due Diligence

Ertragsteuerrecht, Umsatzsteuerrecht und Erb-
schaftsteuermodelle/Stiftungen

Grunderwerbsteuerrecht, Besteuerung von Immobi-
lienfonds und Immobilien AGs

Geschlossene Immobilienfonds, Immobilien AG,
REITs, Development und Private Equity Funds

Anlegerschutz und Offene Immobilienfonds

Portfoliokauf, Joint Ventures, Internationales Zivil-
verfahrensrecht/Internationales Privatrecht und
Auslandsimmobilien

Grundlagen des Konzernrechts, Corporate Real
Estate Outsourcing/Sale and Leaseback, Immobilien
im Konzern

Vergaberecht, Public Private Partnership (PPP)

Erwerb von der Offentlichen Hand/Privatisierung und
Spezialimmobilien

- Masterarbeit

Gesamt

13



	Prüfer/innen
	§ 14
	Masterarbeit
	Wiederholung von Prüfungsleistungen
	Versäumnis, Rücktritt, Ordnungsverstoß
	Gesamtnote
	Ungültigkeit der Prüfung
	Abschlusszeugnis, Urkunde und Diploma Supplement
	Einsicht in die Prüfungsunterlagen
	Aberkennung des akademischen Grades

